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Gesuch um Bewilligung einer Videoüberwachungsanlage 
gemäss Videoüberwachungsgesetz (VideoG, BGS 159.1)
· Das VideoG gilt für die Organe im Sinne des Datenschutzgesetzes (BGS 157.1): 
Kantonale Dienststellen, Ämter, Schulen, Dienststellen von Einwohner-, Kirch- und Bürgergemeinden, Korporationen sowie Organisationen mit Leistungsauftrag des Kantons oder der Gemeinden im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags (§ 2 Abs. 1 VideoG). 
· Videoüberwachungen der Organe sind bewilligungspflichtig (§ 3 Abs. 3 VideoG).
· Das für den Betrieb der Videoüberwachung zuständige Organ stellt das Gesuch um Bewilligung (§ 4 Abs. 3 Bst. b VideoG). Sind mehrere Organe zuständig, ist das Gesuch gemeinsam einzureichen (§ 4 Abs. 4 VideoG).
· Das Gesuch ist an die zuständige Bewilligungsinstanz (Stadt- / Gemeinderat oder Regierungsrat) einzureichen (§ 5 VideoG).
I.
Gesuchsteller

	Zuständige(s) Organ(e) 
	(von der zuständigen Bewilligungsinstanz zu ernennen / bestimmen (§ 4 Abs. 2 VideoG)

	Stelle(n)
	

	Adresse(n)
	

	Kontaktperson(en)
	

	Telefon/Telefax Nr(n).
	

	E-Mail-Adresse(n)
	


	Zu überwachendes Gebiet / Gebäude
	(nur Titel, Bezeichnung, Details bei Ziffer 2)


II.
Gesuchsangaben

	1. 
	Zweck / Begründung / Verhältnismässigkeit (§ 3 VideoG)
	
	

	1.1. 
	Zu welchem Zweck soll die Videoüberwachung erfolgen?
	(Zweck exakt definieren bzw. festlegen)
	

	1.2. 
	Bedarfsbegründung: Warum besteht ein erhöhtes Schutzbedürfnis?
	(Stichworte; bei Straftaten Häufigkeit und Art der Vorkommnisse; ev. in einem sep. Begleitbericht näher ausführen)
	

	1.3. 
	Warum kann dem erhöhten Schutzbedürfnis (nur) mittels Videoüberwachung Rechnung getragen werden?
	(Stichworte; ev. in einem sep. Begleitbericht näher ausführen und Wirksamkeit der Videoüberwachung darlegen)
	

	1.4. 
	Welche geeigneten, milderen Massnahmen zur Prävention sind vorgängig am fraglichen Ort getroffen worden?
	(Stichworte; ev. in einem sep. Begleitbericht näher ausführen)
	

	
	
	
	

	2. 
	Räumliche und zeitliche Geltung (auf das Erforderliche beschränken; § 3 Abs. 2 VideoG)
	
	

	2.1. 
	Aufnahmebereich(e), überwachte(s) Gebiet(e) / Gebäude und Kamerastandort(e), Anzahl Kameras pro Standort
	(räumliche Beschreibung der Videoüberwachung)
	

	2.2. 
	Situationsplan (-pläne), Kartenausschnitte oder andere geeignete Darstellungen
	(beilegen; Kamerastandorte und -winkel sowie Überwachungsperimeter einzeichnen)
	

	2.3. 
	Betriebszeit(en) der Videoüberwachung
	(begründen; ev. in einem sep. Begleitbericht näher ausführen)
	

	2.4. 
	Wie werden Aufnahmen ausserhalb der örtlichen und zeitlichen Zweckbestimmung vermieden?
	(begründen; ev. in einem sep. Begleitbericht näher ausführen; z.B. softwaretechnisch einzelne Bildbereiche unkenntlich machen, automatisch eingestellte Betriebszeiten,  physische Methoden, Abdeckungen, Demontage, etc.)
	

	2.5. 
	Betriebsdauer der Videoüberwachung 
	(von/seit wann bis wann in Betrieb; begründen; ev. in einem sep. Begleitbericht näher ausführen; Bewilligungen gelten für max. 5 Jahre, gemäss § 6 Abs. 1 VideoG)
	

	
	
	
	

	3. 
	Zuständigkeit(en) 
(§§ 4, 9, 10 und 11 VideoG);
	(von der zuständigen Bewilligungsinstanz zu ernennen / bestimmen (§ 10 Abs. 1 VideoG)
	

	3.1. 
	Für die Auswertung berechtigte, Organ-interne Stelle 
	(Bezeichnung, Adresse, Telefon, E-Mail, Kontakt​person, nur Organ-interne Stelle)

	

	3.2. 
	Für die sonstige Datenbearbeitung (Speicherung, Vernichtung) berechtigte Stelle(n) 
	(Bezeichnung, Adresse, Telefon, E-Mail, Kontakt​person, nur Organ-interne Stelle 


	

	3.3. 
	Für die Installationen und Wartung, etc. berechtigte Stelle(n) 
	(Bezeichnung, Adresse, Telefon, E-Mail, Kontakt​person, externe oder interne Stellen)

	

	3.4. 
	Für die Einstellungen der Geräte (z.B. Software-Einstellungen der Aufnahmebereiche und -zeiten) berechtigte Stelle(n) 
	(Bezeichnung, Adresse, Telefon, E-Mail, Kontakt​person)
	

	
	
	
	

	4. 
	Ausbildung
	
	

	4.1. 
	Wie wird die spezifische Ausbildung der berechtigten Stellen, insbesondere für die Auswertung sichergestellt?
	(kurz begründen, erläutern; gemäss § 10 Abs. 2 VideoG müssen die zur Auswertung berechtigten Stellen speziell ausgebildet werden)
	

	
	
	
	

	5. 
	Einsatzart
	
	

	5.1. 
	Erfolgt ausschliesslich eine Bildaufzeichnung oder eine kombinierte Echtzeitüberwachung mit Bildaufzeichnung (nur Zuger Polizei; § 8 VideoG)?
	(je nach Bedarf, begründen)
	

	5.2. 
	Werden fix montierte, semistationäre oder mobile Kameras eingesetzt?
	(je nach Bedarf, begründen)
	

	5.3. 
	Werden Vorrichtungen zur Alarmierung der Polizei vor Ort angebracht?
	(z.B. Alarmtaste, Notrufsäule; je nach Bedarf, begründen)
	

	
	
	
	

	6. 
	Kennzeichnung(en), Hinweis(e) (§ 13 VideoG)
	
	

	6.1. 
	Wie und wo wird auf die Videoüberwachung hingewiesen?
	(vor Eintritt in Aufnahmebereich, deutlich sichtbar an z.B. allen Zugängen, Zufahrten etc. evtl. auf Situationsplan einzeichnen)
	

	6.2. 
	Inhalt der Hinweistafel(n)
	(z.B. Kamerasymbol, Aufschrift «Video»)
	

	6.3. 
	Wie wird auf das zuständige Organ als  Auskunftstelle hinwiesen?
	(z.B. Aufschrift auf Kennzeichen, sep. Aushang vor Ort)
	

	
	
	
	

	7. 
	Technische Eigenschaften der Videoüberwachung
	
	

	7.1. 
	Name, Hersteller und Modell
	(allfällige technische Betreuung angeben)


	

	7.2. 
	Technische Daten gemäss Hersteller 
	(System- / Typenbezeichnung; Übertragungstechnik, Aufzeichnungsart; Sende- und Aufzeichnungsformat; Bildauflösung, Systemkomponenten, Softwarefunktionen, etc.; bitte Herstellerinfo beilegen)
	

	7.3. 
	Systemschema 
	(Netzwerk​infrastruktur wie z.B. Verkabelung, Funkanbindung, Server, inkl. Installationsort; bitte beilegen)
	

	
	
	
	

	8. 
	Datensicherheit, -vernichtung und Systemwartung
	
	

	8.1. 
	Wie wird die Datensicherheit gewährleistet (§ 6 Abs. 2 Bst. g VideoG)?
	(Massnahmenkatalog gemäss § 5 Datensicherheitsverordnung, BGS 157.12; Stichworte; ev. in einem sep. Begleitbericht näher ausführen)
	

	8.2. 
	Wann und wie werden die Daten gelöscht, bzw. überschrieben?
	(nach wie vielen Stunden oder Tagen (max. 100); z.B. mittels automatischem Überschreiben)
	

	8.3. 
	Wie oft werden die Systeme gewartet und auf ihre bewilligte Funktionalität überprüft?
	(z.B. mind. einmal jährlich, bei Bedarf)
	

	
	
	
	

	9. 
	Haltung der betroffenen 
EigentümerInnen (§ 4 Abs. 3 Bst. a VideoG)
	
	

	9.1. 
	An wessen Eigentum sind bauliche Massnahmen (z.B. Kamera-Montage, Kabelverlegung)  vorgesehen?
	(Privates oder öffentliches Eigentum, Bezeichnung, Adresse, Telefon, E-Mail, Kontakt​person)
	

	9.2. 
	Welche Haltungen haben die betroffenen EigentümerInnen in Bezug auf die baulichen Massnahmen?
	(Zustimmung, Weigerung, Bedingungen, Entschädigungsforderungen, Enteignungen notwendig) 
	

	
	
	
	

	10. 
	Ergänzende Angaben und Bemerkungen
	
	

	10.1. 
	Zusätzliche Angaben

	
	

	10.2. 
	Ergänzende Bemerkungen

	
	

	
	
	
	


Beilagen
· Situationsplan/-pläne (vgl. Ziffer 2.2)

·  [weitere Beilagen]
Ort, Datum
Unterschriften
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